
H A R T M U T   G Ö D D E C K E  
R e c h t s a n w a l t  

F a c h a n w a l t  f ü r  S t e u e r r e c h t  
B a n k k a u f m a n n  

  Knütgenstraße 4 – 6    D – 53721 Siegburg   www.rechtinfo.de  +  www.kapital-rechtinfo.de    Fon 02241 – 1733-0 + 0700-rechtinfo   Fax 02241 – 1733-44    eMail info@rechtinfo.de 
Der Inhalt der Internetsite kapital-rechtinfo.de und dieses Ausdrucks dient ausschließlich der allgemeinen Information für den persönlichen Interessenbereich des Benutzers, wobei dieser für jegliche Art der 
(Nicht-)Nutzung der Informationen selbst verantwortlich ist. Die Kanzlei Göddecke übernimmt keine Haftung für die Auswahl, Vollständigkeit oder Exaktheit der bereitgestellten Informationen als auch für die 

 
 
MSF Master Star Fund Deutsche Vermögensfonds I AG & Co. KG: Treuhandkom-
manditist für MSF durch Finanzaufsicht „rausgekickt“ 
 
Gleichfalls mit der Abwicklungsverfügung über MSF setzte die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) am 15. Juni 2005 einen Schlusspunkt für die  Germanicum-
Treuhändertätigkeit. Die Aufgabe als Treuhandkommanditist darf seitdem nicht mehr aus-
geübt werden. 
 
Konsequent verfügte die Bonner Finanzaufsicht das Ende des Geschäftszweiges der 
Germanicum Beteiligungstreuhand GmbH, München, (Germanicum) für die Tätigkeit des 
MSF als Treuhandkommanditist. Die Abwicklungsverfügung wurde von der Behörde 
gleichzeitig mit der Anordnung gegen die MSF ausgesprochen.  
 
Die Untersagung bei der Germanicum erstreckt sich ausdrücklich auf die Tätigkeit als 
Treuhandkommanditistin für MSF Master Star Fund Deutsche Vermögensfonds I AG & 
Co. KG (MSF). Deshalb darf die Germanicum seitdem kein Geld von Anlegern für MSF 
mehr annehmen. 
 
Auch für dieses Unternehmen wurde – wie seinerzeit bei MSF – RA Georg Henningsmei-
er, Hamburg, mit der Aufgabe als Abwickler betraut; ihm wurde auch die alleinige Verfü-
gungsgewalt über das Konto 1288933 bei der Commerzbank AG in München gegeben; 
der bisherige Geschäftsführer v. Waldthausen kann insoweit nicht mitbestimmen. Was der 
Abwickler auf dem Bankkonto noch vorgefunden hat, ist bislang hier nicht bekannt.  
 
 
Quelle: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Abwicklerbestellung vom 15. Juni 2005 
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aus der Verwendung der Informationen durch den Benutzer resultierenden Ergebnisse. Insbesondere werden keine rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen oder anderen Empfehlungen 
gegeben oder Mandatsbeziehungen begründet. Alle Informationen sind jedoch mit großer Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erhoben worden.  
Die bereitgestellten Informationen sind nicht auf besondere Bedürfnisse einzelner Personen, Personenmehrheiten oder Einrichtungen abgestimmt, weshalb die unabhängige Untersuchung, fachliche 
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Vorschriften ändern sich ständig und können nur auf konkrete Situationen angewandt werden. 
 
 


